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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1997

Norm

StPO §166a

StPO §229 Abs2

StPO §250 Abs3

Rechtssatz

Die Vernehmung des Zeugen, dessen Identität durch einen anderen, namentlich bekannten Zeugen festgestellt wurde,

unter Wahrung seiner Anonymität gemäß § 166a StPO ist angezeigt, wenn im Verfahren bereits

Einschüchterungsversuche hervorgekommen sind.

Entscheidungstexte

13 Os 15/97
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